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Immer wieder neue Fälle
„Wer ist denn hier der Verfassungsfeind?“ ist ein aktuelles Buch zum Thema Berufsverbote

Der sogenannte Radikalenerlass hat 
mehr als 47 Jahre auf dem Buckel. Im-
mer noch entfaltet er seine unerquick-
lichen Wirkungen. Berufsverbote ge-
gen Linke wurzeln tief in der deutschen 
Geschichte. Schon 1819, vier Jahre nach 
dem Wiener Kongress und der Wieder-
errichtung der alten Fürstenherrlichkeit 
wurde mit den Karlsbader Beschlüssen 
die Unterdrückung der liberalen und na-
tionalen Opposition geregelt. 1837 setzte 
König Ernst August von Hannover die 
Verfassung außer Kraft und entließ sie-
ben Göttinger Professoren, als sie gegen 
den Staatsstreich protestierten. Heu-
te werden oppositionelle Demokraten 
nicht mehr als Demagogen diffamiert, 
sondern als Extremisten und Verfas-
sungsfeinde.

Auf die Frage „Wer ist denn hier der 
Verfassungsfeind?“ antwortet eine Rei-
he von höchst sachverständigen Auto-
ren. Dominik Feldmann und Patrick Öl-
krug haben die Texte zum Thema Radi-
kalenerlass und Berufsverbote redigiert 
und mit eigenen Beiträgen vervollstän-
digt. Das Thema beschäftigte in den ver-
gangenen Jahren Landtage und Gewerk-
schaftskongresse von GEW, ver.di und 
IG Metall. Durch das Land tourt eine 
Ausstellung mit dem Titel „Vergessene 
Geschichte. Berufverbot. Politische Ver-
folgung in der Bundesrepublik Deutsch-

land“ der niedersächsischen Initiative 
gegen Berufsverbote. Sie war zuletzt auf 
dem ver.di-Kongress in Leipzig zu sehen. 
Die seinerzeit Betroffenen rühren sich, 
erwarten politische Rehabilitation und 
materielle Entschädigung – und immer 
wieder gibt es neue Fälle.

Für manche ist das Kalter Krieg oder 
kalter Kaffee. Tatsächlich aber wird noch 
heute jeder Bewerber für den öffentli-
chen Dienst in Bayern mit einer mehr-
seitigen Liste von „verfassungsfeindli-
chen“ Organisationen konfrontiert. Soll 
er ankreuzen? Was passiert, wenn er sich 
weigert? So sortiert sich manches vorab 
im stillen Kämmerlein. Aber immer mal 
wehrt sich einer. Zuletzt Kerem Scham-
berger mit viel öffentlicher Unterstüt-
zung und einer klaren Haltung der Mün-
chener Universität.

Die Berufsverbote gibt es noch. Das 
Buch informiert über Geschichte und 
Funktion, exemplarische Fälle, Solidari-
tät und Gegenbewegung. Was ist davon 
geblieben? 

3,5 Millionen Bewerber für den öf-
fentlichen Dienst wurden allein in den 
Jahre 1972 bis 1985 vom Verfassungs-
schutz auf ihre politische Zuverlässigkeit 
durchleuchtet, um schließlich 1 250 Be-
werber abzulehnen. 265 mal kam es zu 
Entlassungen. Und fast jeder Fall führte 
zu langwierigen juristischen Auseinan-

dersetzungen, alle haben ihre Besonder-
heiten. Exemplarisch dargestellt sind die 
Fälle von Dorothea Vogt, Barbara La-
risch, Silvia Gingold, Herbert Bastian, 
Michael Csaszkóczy, Charlotte Nieß und 
Horst Holzer.

Patrick Ölkrug untersucht die Kon-
tinuität der Verfolgung von linken und 
demokratischen Kräften in seinem Bei-
trag „staatliche Repression und Be-
rufverbote 1815 bis 1945“. Georg Fül-
berth bietet dreierlei Deutungen ihrer 
Funktion an – typisch deutsch, taktische 
Absicherung der sozialliberalen Koaliti-
on, Herrschaftsinstrument -, streift auch 
mal kurz das in diesem Buch ausgeklam-
merte Thema der massenhaften Abwick-
lung der ostdeutschen Intelligenz. And-
ré Leisewitz nimmt die Staatsschutz-As-
pekte in den Blick. Wie geht der Staat 
mit Kommunisten um? 

Hochinteressant sind die Darstellun-
gen von Klaus Dammann und Otto Jä-
ckel über den Fall Dorothea Vogt. Sie 
war Studienrätin in Niedersachsen, als 
sie 1986 aus dem Dienst entfernt wur-
de. Vorausgegangen waren Anhörun-
gen, in denen ihr die Mitgliedschaft in 
der DKP, Kandidaturen bei Wahlen 
und öffentliche Auftritte vorgehalten 
wurden. Gegen ihre Entlassung klagte 
sie durch die Instanzen hindurch – ver-
geblich. 1991 reichte sie eine Menschen-

rechtsbeschwerde bei der Europäischen 
Kommission für Menschenrechte ein. 
Voraussetzung dafür war indes die Aus-
schöpfung des nationalen Rechtsweges, 
also eine Verfassungsbeschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht. Darauf hat-
ten die bislang betroffenen DKP-Mit-
glieder verzichtet, weil sie einer Emp-
fehlung der Partei folgten, die nicht 
ohne Grund ein verkapptes Parteiver-
botsverfahren fürchtete. Dorothea Vogt 
setzte sich im Herbst 1989 über diese 
Empfehlung hinweg. Prompt wurde die 
Verfassungsbeschwerde mangels hinrei-
chender Aussicht auf Erfolg am 7. Au-
gust 1990 abgelehnt. Das eröffnete den 
europäischen Rechtsweg. Die Europä-
ische Kommission für Menschenrechte 
stellte am 30. November 1993 mit 13:1 
Stimmen einen Verstoß gegen Artikel 
10 (Meinungsfreiheit) und Artikel 11 
(Vereinigungsfreiheit) der Europäischen 
Menschenrechtskonvention fest. Der 
Ministerrat des Europarates, die Bun-
desregierung ohnehin, riefen nach die-
ser Entscheidung den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) 
an. Dessen Große Kammer bestätigte 
schließlich mit 10:9 Stimmen am 26. Sep-
tember 1995 die Verletzung der Artikel 
10 und 11. Klaus Dammann schildert, 
wie die bundesdeutsche Justiz die Kon-
sequenzen aus diesem Urteil ebenso ver-

meidet wie die Normen der Konvention 
111, deren Verletzung die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) im Falle der 
Berufsverbote seit 1987 immer wieder 
feststellt und verurteilt.   Klaus Stein
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Abgewickelt
Erinnerungen an die Zerschlagung der Akademie der Wissenschaften der DDR
1989 arbeitete ich das 17. Jahr in Ber-
lin im Wissenschaftsbereich „Philo-
sophische Fragen der Wissenschafts-
entwicklung“ im Zentralinstitut für 
Philosophie der Akademie der Wis-
senschaften der DDR. Hier arbeite-
ten ausgebildete Physiker und Physi-
kerinnen, Biologinnen und Biologen, 
Chemiker, Psychologinnen und Philo-
sophinnen und Philosophen. Aus der 
Forschung resultierten viele Veröffent-
lichungen, die noch heute ihren Wert 
haben.

Im Spätherbst 1989 kam auch in 
unserem Institut die Forderung nach 
einer „Erneuerung der Wissenschaft“ 
auf. Ging es anfangs manchem noch 
um die konsequentere Durchsetzung 
wissenschaftlicher Grundprinzipien 
beim marxistischen Herangehen an 
die Analyse gesellschaftlicher Prozes-
se und um die Verbesserung der Effek-
tivität der Organisation der Forschung 
usw., so änderte sich dies in den fol-
genden Monaten. Einige wenige Kol-
legen erklärten plötzlich, sie könnten 
sich nicht mehr als Marxisten bezeich-
nen. Bei Vorlesungen und Seminaren 
an der benachbarten Humboldt-Uni-
versität war im Winter 1989/1990 nicht 
mehr „gut angesehen“, wer noch Lehr-
veranstaltungen zum Beispiel zum dia-
lektischen Materialismus anbot.

Mit der „Erneuerung“ kamen fol-
gerichtig auch neue Leitungen. Was 
die Akademie der Wissenschaften 
insgesamt betraf, hatten wir Glück. 
Am 17. Mai 1990 wurde der angese-
hene Mediziner Professor Dr. Horst 
Klinkmann von den noch rund 24 000 
Mitarbeitern der Akademie und den 
Mitgliedern der Gelehrtengesellschaft 
der Akademie zum neuen Akademie-
präsidenten gewählt. Die neue Leitung 
bemühte sich, Gelehrtengesellschaft 
und Wissenschaftsinstitute zu erhalten. 
Jedoch bereits einen Tag später kam es 
zu einem „Kamingespräch“, in dem die 
damaligen Wissenschaftsminister Rie-
senhuber (BRD) und Terpe (DDR) 
gemeinsam mit hochrangigen Vertre-
tern aus Ost und West die Zukunft 
der außeruniversitären Forschung der 
DDR aushandelten. Klinkmann mein-
te später, die DDR-Vertreter hätten 
die Gespräche mit „vertrauensvoller 
Blauäugigkeit“ geführt: Auch die „Ab-
wicklung“ der Akademie der Wissen-
schaften, die eine außeruniversitäre, 
staatliche Forschungseinrichtung war, 
war längst angedacht: Sie „passte“ 

nicht in die westdeutsche Forschungs-
landschaft. Aber es gab da auch noch 
andere Gründe.

Später gab es auch bei uns im Phi-
losophie-Institut Gerüchte über Ent-
lassungen von Mitarbeitern. Dass dies 
nicht nur Gerede war, wurde deutlich, 
als „persönliche Gespräche“ über die 
wissenschaftliche Perspektive einzel-
ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
geführt wurden. Doch die Leitung der 
Akademie der Wissenschaften handel-
te mit dem Ministerium für Forschung 
und Technologie der DDR ein Mora-
torium aus, das Kündigungen verbat. 
Aus dem Ministerium kam eine ent-
sprechende Anweisung. Offenbar wa-
ren den Wünschen bestimmter Kreise 
noch Schranken gesetzt.

Im Sommer 1990 wurde im DDR-
Ministerium für Forschung und Tech-
nologie die „Institutsgemeinschaft“ 
der Akademie der Wissenschaften 
eingeschätzt, zu denen eben auch ge-
sellschaftswissenschaftliche Institute 
wie das unsere gehörten. Dort hieß 

es im Hinblick auf diese: „Besonders 
problematisch zeichnet sich die Situ-
ation für die Forschungseinrichtun-
gen dieser Sektion im Rahmen der 
Akademieinstitute ab. Der Einfluss 
der marxistisch-leninistischen Denk- 
und Arbeitsrichtungen muss durch in-
haltliche, personelle und strukturelle 
Veränderungen ausgeschaltet wer-
den.“ Und so kam es – wie auch an 
den Universitäten und Hochschulen – 
dann auch.

Mit dem Einigungsvertrag, der 
im August 1990 unterzeichnet wurde, 
wurden alle weiteren Überlegungen, 
die Institute in einem neuen Wissen-
schaftsverbund obsolet. Dazu gehör-
te der Vorschlag, die gesellschafts-
wissenschaftlichen Institute in einer 
Mommsen-Gesellschaft zusammen-
zufassen, die naturwissenschaftlichen 
in einer Helmholtz-Gesellschaft und 
die Industriebereiche der Akademie 
sowie den Gerätebau auszugliedern. 
Mit dem Einigungsvertrag wurden mit 
einem Federstrich unsere unbefriste-

ten in bis zum 31.12.1991 befristete Ar-
beitsverträge umgewandelt.

Es dauerte noch bis zum diesem 
Tag – und das bedeutete noch viele 
Monate Ungewissheit, zunehmende 
Existenzangst, teilweise Entsolidari-
sierung unter Kolleginnen und Kol-
legen – bis die Institute geschlossen 
bzw. in neue Formen überführt wor-
den waren. Ich erinnere mich daran, 
dass alle Bewerbungsschreiben, die ich 
1990 und 1991 verschickt hatte, entwe-
der gar nicht oder mit vorgefertigten 
Formulierungen abschlägig beantwor-
tet wurden. Einige meiner Kolleginnen 
und Kollegen konnten letztlich doch in 
sogenannten Langzeitprojekten bzw. 
im Rahmen des Wissenschaftler-In-
tegrationsprogramms weiterarbeiten, 
andere gingen in die Rente bzw. wur-
den arbeitslos. Die mathematisch-na-
turwissenschaftlichen Institute sowie 
die, die der medizinischen Forschung 
dienten, gingen meist in andere Träger-
schaften über. Die gesellschaftswissen-
schaftlichen wurden alle geschlossen.

Das, was wir an der Akademie er-
lebten, mussten andere auch bzw. be-
reits früher erfahren: Auch die Mehr-
heit der Arbeitskollektive in den 
Forschungseinrichtungen der DDR-
Industriekombinate wurden nach 
dem Anschluss an die Bundesrepub-
lik zerschlagen. An den Universitäten 
und Hochschulen wurden Tausende in 
die Arbeitslosigkeit geschickt – auch 
aus politischem Kalkül und zudem um 
unliebsame wissenschaftliche Konkur-
renten auszuschalten bzw. die freiwer-
denden Lehrstühle mit dem eigenen, 
meist zweit- und drittrangigen, po-
litisch „zuverlässigem“ Klientel aus 
dem Westen zu besetzen.

Nach Angaben der Bundesregie-
rung hatten im Dezember 1992 von 
den zuvor insgesamt 195 073 Beschäf-
tigten in Forschung und Lehre der 
DDR  – also einschließlich des wis-
senschaftlich-technischen und tech-
nischen Personals  – nur noch circa 
23 600 eine Vollzeitstelle.
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Die Ergebnisse der Arbeit der Akademie der Wissenschaften wurden in der DDR auch mit der Veröffentlichung von Briefmarken gewürdigt.


